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Eigenartige Rechtsmittel bes Mittelalters :

3nieiliiiinjife pifdjen Wann unb 5rau
2Bas uns alte Eljronilen erääl)len

3u ben 3al)lretd)en eigenartigen 9îed)ts»
mittein bes SCRittelalters gehörte betanntlid) auch
ber gerichtliche 3meilampf 3un[djen Mann unb
grau, bei roeldjem es fiel) faft immer um ein
burd) 3eugenaus[agen nicht fe[t3u[tellenbes
fd)ioeres Sergehen bes Mannes gegen bie Herfen
[einer ©egnerin Ijanbelte. ÏGenn bie grau ben
©genannten „Reinigungseib" bes Sngetlagten
tategorifd) beftritt, bann mußte es 3um Kampfe
lammen. Unb 3toar burfte bie Klägerin in bie[em
galle nicht uon bem fonft bem 3arten ©e[d)Ied)t
eingeräumten Sorrectjt, [ici) burd) einen toaffen»
erprobten Mann aertreten 3U la[[en, ©ebraudj
machen, [onbern [ie mußte ihre Sadje [elb[t aus»

fechten gebod) rourben ihr als beut [d)coäd)eren
3ieil für ben Stampf bebeutettbe Sorteile ein»

geräumt. 3ht ©egner mußte bei[pielstoei[e bis 3m
Mitte bes fieibes in eine ©rube treten unb erhielt
als Sßaffe nur einen fur3en eichenen Stnüttel.
Die grau bagegen burfte uollftänbig um biefe
©rube I)erumgel)eit unb ihren geinb mit einer
Srt „2ot[d)läger", einem in ein 2nd) eingebun»
benen Steine, 3U oerœunben ober 3U betäuben
trad) ten.

9Jïei[t rourbe bei biefen 3u>eitämpfen ber eine
Seil nur tampfunfätjig gemad)t, ol)ne baß gerabe
[d)toerere Serletjungen oorfamen. Dodj trat bann
bas mittelalterliche, [o überaus graufame Straf»
red)t gegen ben unterliegenben 2eil mit aller
Strenge in Straft. 3utoeilen tourbe ber ober bie

Sefiegte 3um Seifpiet in berfelben ©rube, um
roeldje ber Stampf [tattgefunben-hatte, lebenbig
begraben. Sefonbers „giinftig" für bie Sadje ber

grauen roar beifpielstoeife bas fogenannte „Stabt»
recht uon greifing", in toeldjem es hieß: „Siegt
ber Mann, [0 [oll man ber grau bie hanb ab»

[chlagen; [iegt aber bie grau, [o fällt bes Mannes
Stopf! Unb biefes besljalb, to eil ber grau un»
gefchütjtes Redjt hier oont [tärleren Manne offen»
bar 3U böfem Millen oerleßt i[t."

Daß biefer 3eitampf, ber [id), a>ie alte
©hwmiïen Berichten, oft [tunbenlang hi"3og,

etroas Unheimlidjes an [ich hatte, toirb jebermann
oerfteßen, toenn er fid) bie ein3elnen Sb[d)nitte
bes Bingens nur einigermaßen oergegenroärtigt!
Oft [oll es bem Manne in ber ©rube gelungen
[ein, bie ihn umlreifenbe grau 3U paden unb 3U [id)

hinein3U3iehen. Dann roar bas Sdjidfal ber grau
befiegelt, ba nidjts ihrem ©egner oerbot, [ie mit
ben §änben 3U ertoürgen. — Sber bie ©hronif
toeiß auch non mehreren gälten 3U berichten, in

toeldjen bie [iegreidje grau bem betoußtlofen
Manne mit ben Stiefeln bas ©efidjt bis 3ur Un»

ienntlichfeit 3er[tampfte. Der legte biefer furcht»
baren 3u>eitämpfe hat nachtoeislid) im 3<d)u
1511 in Srüffel [tattgefunben. ©r enbete mit bem

Siege bes Mannes, unb ber grau als bem unter»

liegenben 2eile tourbe nadj geltenbem Utecht bie

tinfe §aub abge[d)lagen.
Später hat man mit berartigen fonberbaren

„Setoeismitteln" natürlich uollftänbig aufge»

räumt. 2roßbem aber [oll es in ben Saltan»
[taaten auch heute noch oerein3elt oortommen,
baß Mann unb grau [ich nach oorßer oereinbarten
Sebingungen mit ber S3affe in ber §anb gegen»

übertreten. ©an3 abgefetjen oon jenen 3ahlreichen

Duellen, bie befonbers in granfreich 3ur 3eit ber

großen Seoolution, als bie mobernen 2lnfd)au»

ungen oon ber politifchen ©leidjberedjtigung ber

grau auffamen, an ber 2agesorbnung toaren!
Siel befprodjen tourbe im 3aßre 1899 ber

3toeifampf ber oerroittoeten ©räfin Süiar3inelli

mit bem ameritanifdjen Oberften Malter, ber in

Serona [tattfanb. Diefer hatte über bie ©räfin,
toelche er oergeblid) mit Sjeiratsanträgen oer»

folgte, bie [djlimmften ©erüchte oerbreitet, unb

bies in einer [0 raffinierten Hirt unb Meife, baß

ber Schein gegen bie Dame [prach unb bie cor»

nehme Melt [ich oolltommen oon ihr losfagte.
Ulis ber Serteumber eines 2ages in einem

©afé [aß, überfiel ihn bie ©räfin mit einer Seit»

peitfetje unb [djlug ihm mehrmals über bas ©e[id)t
Sadj tagelangen Serhanbluugen, bie ber Rechte

beiftanb ber ©räfin führte, tourben bie Sc
bingungen für ein Stftolenbuell feftgefegt. Sjierju

tonnte ber Smeritaner nur burd) bie Drohung
bes îlntoaltes ge3toungen toerben, baß bie 2Bei»

gerung bes Oberften in allen italienifdjen 3^'
tungen als offenbare geigheit gebranbmarft
toerben toürbe. Der Susgang biefes Duells root

Eigenartige Rechtsmittel des Mittelalters:

ZweitiimPse zwischen Mann und Iran
Was uns alte Chroniken erzählen

Zu den zahlreichen eigenartigen Rechts-
Mitteln des Mittelalters gehörte bekanntlich auch
der gerichtliche Zweikampf zwischen Mann und
Frau, bei welchem es sich fast immer um ein
durch Zeugenaussagen nicht festzustellendes
schweres Vergehen des Mannes gegen die Person
seiner Gegnerin handelte. Wenn die Frau den
sogenannten „Reinigungseid" des Angeklagten
kategorisch bestritt, dann mußte es zum Kampfe
kommen. Und zwar durfte die Klägerin in diesem

Falle nicht von dem sonst dem zarten Geschlecht

eingeräumten Vorrecht, sich durch einen waffen-
erprobten Mann vertreten zu lassen, Gebrauch
machen, sondern sie mußte ihre Sache selbst aus-
fechten! Jedoch wurden ihr als dem schwächeren
Teil für den Kampf bedeutende Vorteile ein-
geräumt. Ihr Gegner mußte beispielsweise bis zur
Mitte des Leibes in eine Grube treten und erhielt
als Waffe nur einen kurzen eichenen Knüttel.
Die Frau dagegen durfte vollständig um diese
Grube herumgehen und ihren Feind mit einer
Art „Totschläger", einem in ein Tuch eingebun-
denen Steine, zu verwunden oder zu betäuben
trachten.

Meist wurde bei diesen Zweikämpfen der eine
Teil nur kampfunfähig gemacht, ohne daß gerade
schwerere Verletzungen vorkamen. Doch trat dann
das mittelalterliche, so überaus grausame Straf-
recht gegen den unterliegenden Teil mit aller
Strenge in Kraft. Zuweilen wurde der oder die

Besiegte zum Beispiel in derselben Grube, um
welche der Kampf stattgefunden hatte, lebendig
begraben. Besonders „günstig" für die Sache der
Frauen war beispielsweise das sogenannte „Stadt-
recht von Freising", in welchem es hieß: „Siegt
der Mann, so soll man der Frau die Hand ab-

schlagen; siegt aber die Frau, so fällt des Mannes
Kopf! Und dieses deshalb, weil der Frau un-
geschütztes Recht hier vom stärkeren Manne offen-
bar zu bösem Willen verletzt ist."

Daß dieser Zweikampf, der sich, wie alte
Chroniken berichten, oft stundenlang hinzog,

etwas Unheimliches an sich hatte, wird jedermann
verstehen, wenn er sich die einzelnen Abschnitte
des Ringens nur einigermaßen vergegenwärtigt!
Oft soll es dem Manne in der Grube gelungen
sein, die ihn umkreisende Frau zu packen und zu sich

hineinzuziehen. Dann war das Schicksal der Frau
besiegelt, da nichts ihrem Gegner verbot, sie mit
den Händen zu erwürgen. — Aber die Chronik
weiß auch von mehreren Fällen zu berichten, in

welchen die siegreiche Frau dem bewußtlosen
Manne mit den Stiefeln das Gesicht bis zur Un-

kenntlichkeit zerstampfte. Der letzte dieser furcht-
baren Zweikämpfe hat nachweislich im Jahre
1S11 in Brüssel stattgefunden. Er endete mit dem

Siege des Mannes, und der Frau als dem unter-
liegenden Teile wurde nach geltendem Recht die

linke Hand abgeschlagen.
Später hat man mit derartigen sonderbaren

„Beweismitteln" natürlich vollständig aufge-
räumt. Trotzdem aber soll es in den Balkan-
staaten auch heute noch vereinzelt vorkommen,
daß Mann und Frau sich nach vorher vereinbarten
Bedingungen mit der Waffe in der Hand gegen-
übertreten. Ganz abgesehen von jenen zahlreichen

Duellen, die besonders in Frankreich zur Zeit der

großen Revolution, als die modernen Anschau-

ungen von der politischen Gleichberechtigung der

Frau aufkamen, an der Tagesordnung waren!
Viel besprochen wurde im Jahre 1899 der

Zweikampf der verwitweten Gräfin Marzinelli
mit dem amerikanischen Obersten Walker, der in

Verona stattfand. Dieser hatte über die Gräfin,
welche er vergeblich mit Heiratsanträgen ver-

folgte, die schlimmsten Gerüchte verbreitet, und

dies in einer so raffinierten Art und Weise, daß

der Schein gegen die Danre sprach und die vor-

nehme Welt sich vollkommen von ihr lossagte.
Als der Verleumder eines Tages in einem

Cafe saß, überfiel ihn die Gräfin mit einer Reit-

peitsche und schlug ihm mehrmals über das Gesicht

Nach tagelangen Verhandlungen, die der Rechts-

beistand der Gräfin führte, wurden die Be-

dingungen für ein Pistolenduell festgesetzt. Hierzu
konnte der Amerikaner nur durch die Drohung
des Anwaltes gezwungen werden, daß die Wei-

gerung des Obersten in allen italienischen Zei-

tungen als offenbare Feigheit gebrandmarkt
werden würde. Der Ausgang dieses Duells war



toirllid) eirt ©ottesurteil. Sad) oiermaligem
Äugelroedjfel erl)ielt SBalter eine Slug el buret)
bie SBru^t, unb jetjt ertbUtf) bequemte er [id) 3U bem
©eftänbnis, alle jene Serieuntbungen gegen bie
©räfin bösroillig erfunben 3U I)aben

Slit bebeutenb mel)r Sdftoierigleiten jebod)
roar ein 3toeifampf oerbwtben, be[[en Sorfpiel im
Sommer 1909 an Sorb eines beutfdfen Kämpfers
auf ber Seife nacE) San grangisto [tattfanb. —
Qluf bem Dampfer befanben fid) unter ben tpaffa=
gieren aud) eine fetjr er;;en=
trifcEje ältere ©nglänberin
unb ein reifer Urlauber.
Diefe beiben gerieten eines
Ülbenbs im Salon in einen
heftigen SOSortoedjfel, baf;
ber Urlauber 3ur ©mpörung
aller Sntoefenben ber Dame
ins ©efidjt fdflug, roobei fein
fanatifd) erèngtartb ert) af; fid)
nod) in ein paar Sßorten
ßuft madfte, bie minbeftens
ebenfo beleibigenb roie bie
Ohrfeige toaren.

Die roaffengetoanbte
Dame oerlangte auf ber
Stelle ©enugtuung. Stan
toollte bie Sadfe aud) fo=

fort ausfedjten, aber ber
Äapitän noiberfprad). Sn
Sorb feines Sdjiffes bürfe
er leine berartig en ltnge=
fe^IicE)teiten bulben! — îlm
näd)ften Dage begegnete ber
Dampfer einem ameriiani*
fd)en iransportfdjiffe. Unb
auf bem Ded biefes alten,
übelbuftenben Sdfiffes —•
es roar ein - Siet)transpor=
ter! — fanb i)ernad) bas
Duell ftatt. ©s oeriief unter
ben Sugen ber Sefat;un=
gen unb tßaffagiere beiber
Sdjiffe trot; breimaligem
Äugelroedffel unblutig, roor=
auf ber fjriänber um ©nt=
fdjulbigung bat unb bie
©egner fid) ausfötjnten.

Das befte ©efdjäft bei biefem 3®eilampf foil
ber Uapitän bes Siet)transporters gemad)t I)aben.
Denn er Ijatte fid) für bie Senüijurtg feines
Sdfiffes als ftampfplat; oon ben beiben Parteien
oolle fünfhundert Dollars be3at)len laffen...

3r-S.

Der Dittator. „Du bift mehr bei beinern
Sdjreibfräulein als bei beiner grau." — „Sie ift
aber aud) bie einige, ber id) etroas biltieren barf !"

9tadj bem $agelraetter nom 23. 9Jtai 1950 über Sern
3ufammengefd)tDemmte Sagelförner 3uunterft an ber 3un!erngaffe

<pf>oto spaul Senn, Sern
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wirklich ein Gottesurteil. Nach viermaligein
Kugelwechsel erhielt Walker eine Kugel durch
die Brust, und jetzt endlich bequemte er sich zu dem
Geständnis, alle jene Verleumdungen gegen die
Gräfin böswillig erfunden zu haben!

Mit bedeutend mehr Schwierigkeiten jedoch

war ein Zweikampf verbunden, dessen Vorspiel im
Sommer 1909 an Bord eines deutschen Dampfers
auf der Reise nach San Franzisko stattfand. —
Auf dem Dampfer befanden sich unter den Passa-
gieren auch eine sehr erzen-
irische ältere Engländerin
und ein reicher Irlander.
Diese beiden gerieten eines
Abends im Salon in einen
heftigen Wortwechsel, daß
der Jrländer zur Empörung
aller Anwesenden der Dame
ins Gesicht schlug, wobei sein
fanatisch erEngländerhaß sich

noch in ein paar Worten
Luft machte, die mindestens
ebenso beleidigend wie die
Ohrfeige waren.

Die waffengewandte
Dame verlangte auf der
Stelle Genugtuung. Man
wollte die Sache auch so-

fort ausfechten, aber der
Kapitän widersprach. An
Bord seines Schiffes dürfe
er keine derartigen Unge-
setzlichkeiten dulden! — Am
nächsten Tage begegnete der
Dampfer einem amerikani-
schen Transportschiffe. Und
auf dem Deck dieses alten,
übelduftenden Schiffes —
es war ein Viehtranspor-
ter! — fand hernach das
Duell statt. Es verlief unter
den Augen der Besatzun-
gen und Passagiere beider
Schiffe trotz dreimaligem
Kugelwechsel unblutig, wor-
auf der Jrländer um Ent-
schuldigung bat und die
Gegner sich aussöhnten.

Das beste Geschäft bei diesem Zweikampf soll
der Kapitän des Viehtransporters gemacht haben.
Denn er hatte sich für die Benützung seines
Schiffes als Kampfplatz von den beiden Parteien
volle fünfhundert Dollars bezahlen lassen...

F.B.

Der Diktator. „Du bist mehr bei deinem
Schreibfräulein als bei deiner Frau." — „Sie ist
aber auch die einzige, der ich etwas diktieren darf !"

Nach dem Hagelwetter vom 23. Mai 1960 über Bern
Zusammengeschwemmte Hagelkörner zuunterst an der Junkerngasse

Photo Paul Senn. Bern
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